
Familienpflege
Haushaltshilfe

Praktische Unterstützung zu 
Hause für Familien mit und 

ohne Kinder
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Das sind wir

Unser Team in der Familienpflege setzt sich aus staatlich 
anerkannten Familienpflegerinnen, Erzieherinnen, Haus-
wirtschafts- und Familienpflegehelferinnen zusammen. 
Die Mitarbeiterinnen unterliegen alle der Schweigepflicht.

Ihre Ansprechpartnerin für die Familienpflege

Silvia Otten
Telefon: 05451 5002-45

E-Mail: familienpflege@caritas-ibbenbueren.de

Caritasverband Tecklenburger Land e.V.
Klosterstraße 19
49477 Ibbenbüren
Telefon: 05451 5002-0
E-Mail: geschaeftsstelle@caritas-ibbenbueren.de
www.caritas-ibbenbueren.de

Kosten des Einsatzes
Auf Antrag können die Kosten, je nach Familien- 
situation und Einsatzgrund (auch für Familien 
ohne Kinder), übernommen werden von

• Krankenkasse
• Rentenversicherung
• Berufsgenossenschaft
• Unfallkasse
• Jugendamt
• Sozialamt
• Beihilfeträger

Voraussetzung ist in der Regel eine Bescheinigung 
des Arztes.

Setzen Sie sich mit uns Verbindung

• Wir informieren Sie über die Einsatzmöglich-
    keiten der Familienpflegerin/Haushaltshilfe

• Wir sind Ihnen bei der Antragstellung und 
   Finanzierungsklärung behilflich

• Wir stimmen mit Ihnen die erforderlichen 
   Einsatzzeiten und Einsatztage ab 



Es gibt viele Gründe, warum eine Familie Unter-
stützung im Alltag, bei der Versorgung der Kinder 
und der Weiterführung des Haushalts benötigt.

Familienpflege/Haushaltshilfe kann beantragt 
werden, wenn die haushaltsführende Person in 
der Familie ausfällt und mindestens ein Kind un-
ter zwölf bzw. vierzehn Jahre alt ist oder ein be-
hindertes Kind in der Familie lebt.

Gründe sind zum Beispiel:

• Krankenhaus- oder Klinikaufenthalt
• Kur oder Rehabilitation
• Unfall
• Begleitung eines Geschwisterkindes ins 
   Krankenhaus
• Ambulante/teilstationäre Heilbehandlung
• Akute schwere Erkrankung
• Akute Verschlimmerung einer Krankheit
• Nach einer ambulanten/stationären Operation
 •  Risikoschwangerschaft, Entbindung und  

 Mehrlingsgeburten
   • Langwierige/chronische Erkrankungen
     • Psychische Belastung
      • Erschöpfungszustand
        • Tod eines Elternteils

Familienpflege/Haushaltshilfe erhalten Sie aber auch, 
wenn kein Kind in ihrer Familie lebt. 

Gründe sind zum Beispiel:

• Eine Risikoschwangerschaft
• Eine schwere Erkrankung, insbesondere nach einem
   Krankenhausaufenthalt
• Eine akute Verschlimmerung einer Krankheit
• Nach einer ambulanten OP oder nach ambulanter
   Krankenhausbehandlung

Die Mitarbeiterin kommt zu Ihnen 
nach Hause

Nach Absprache mit Ihnen und Ihrer Familie ...

pflegt und versorgt sie Säuglinge und Kleinkinder

betreut sie die Kinder, sorgt für die Sicherstellung 
des Schul- und Kindergartenbesuchs und hat die 
altersgerechte Freizeitgestaltung im Blick

stellt sie den gewohnten Tagesablauf sicher

übernimmt sie notwendige täglich anfallende Tä-
tigkeiten im Haushalt wie Kochen, Wäschepflege, 
Einkauf, Reinigung der Räume etc. 

übernimmt sie die Versorgung erkrankter Familien-
mitglieder, ggfs. in Zusammenarbeit mit der häus-
lichen Krankenpflege
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